
Juni  2024  

Steuer-News für Arbeitnehmer/innen  
IN FO R M A T I O N S B L ATT D ES  BD S T 

 

 

 1  

 

 

Das sollten Sie wissen!  
Familien mit behinderten Kindern bzw. Angehörigen helfen 
ihnen meist ein Leben lang mit Annehmlichkeiten, welche die 
Sozialhilfe nicht ermöglicht z. B. Ausflüge, Urlaube, Kleidung, 
ergänzende medizinische Versorgung, Hobbys oder 
Geburtstagsfeste. Doch was, wenn Eltern oder Geschwister 
versterben? Für diesen Fall gibt es die Möglichkeit eines 
Behindertentestaments. Es ermöglicht, auch nach dem Tod 
enger Angehöriger aus dem Erbe dem behinderten 
Familienmitglied das Leben zu erleichtern, ohne dass das 
Sozialamt das Erbe einziehen kann. 

Wann ist ein Behindertentestament hilfreich? 

Erhält ein Menschen mit Behinderung Leistungen der 
Eingliederungshilfe oder Sozialleistungen wie z.B. Grund-
sicherung, sind die in der Regel einkommens- und vermö-
gensabhängig. Erbt ein Empfänger von Sozialleistungen Geld, 
muss das Sozialamt die bereits gewährten Leistungen und 
zukünftig zu erwartende Zahlungen daraus finanzieren. Das 
geerbte Vermögen fließt im schlimmsten Fall vollständig an 
das Sozialamt und der Erbe bzw. die Erbin hat keinen Vorteil 
davon. 

Ziel des sogenannten Behindertentestaments ist es, dem 
behinderten Familienmitglied Vermögen zukommen zu 
lassen, gleichzeitig aber den Zugriff des Sozial- bzw. 
Eingliederungshilfeträgers auf das Familienvermögen zu 
verhindern. Auf diese Weise können Angehörige mit 
Behinderung nach dem Ableben ihrer Eltern weiterhin mit 
Zusatzleistungen versorgt werden, die nicht in der Sozialhilfe 
enthalten sind. 

Was sind die Voraussetzungen? 

Für ein Behindertentestament muss mindestens ein Erbe eine 
Behinderung haben und es muss ein Testament erstellt 
werden.  

Das behinderte Familienmitglied darf weder enterbt noch mit 
einer Erbquote bedacht werden, die unter der Hälfte seines 
gesetzlichen Erbteils liegt. Denn in dem Fall entstehen 
Pflichtteilsansprüche, die das Sozialamt für den Erben 
einfordern muss. Dadurch gelangt das Sozialamt an das 
Pflichtteilsvermögen und muss es für den Lebensunterhalt 
einsetzen. Die Lebensqualität des behinderten Familien-
mitglieds sinkt, denn die bisherigen Zusatzleistungen der 
Familie fallen ersatzlos weg.   

 

Um das zu vermeiden, wird das behinderte Familienmitglied 
im Testament als Vorerbe eingesetzt. Der Vorerbe bzw. die 
Vorerbin erbt vorübergehend für einen begrenzten Zeitraum 
das Vermögen. Der Vorerbe kann die Erträge nutzen, erhält 
aber nicht das geerbte Vermögen selbst. Bei Tod des 
behinderten Familienmitglieds fällt das Erbe an die 
Nacherben wie zum Beispiel noch lebende Geschwister, 
Nichten und Neffen oder eine soziale Einrichtung.  

Leben beide Elternteile noch, sollte das behinderte Kind 
sowohl für den ersten als auch für den zweiten Erbfall als 
Vorerbe im Testament eingesetzt werden. Im Testament 
bestimmt der Erblasser oder die Erblasserin, wofür die 
Erträge aus der Erbschaft (z.B. Zinserlöse) eingesetzt werden 
sollen: Beispielsweise kann angeordnet werden, dass sie 
ausschließlich für Gesundheitsausgaben oder Therapien, 
einen jährlichen Urlaub oder ein Hobby ihres Angehörigen 
verwendet werden dürfen. Es ist wichtig, klare Anweisungen 
zu geben, um Missverständnisse zu vermeiden. 

Die Testamentsvollstreckung ist ein entscheidendes Instru-
ment, um sicherzustellen, dass die Anweisungen des 
Erblassers genau befolgt werden. Ein Testamentsvollstrecker 
überwacht die Umsetzung des Testaments und kann die 
Erträge des Vermögens entsprechend den Vorgaben des 
Erblassers verwenden. Bei einem Behindertentestament 
erfolgt eine lebenslange Testamentsvollstreckung. Der 
Testamentsvollstrecker oder die Testamentsvollstreckerin 
verwaltet das Erbe des Kindes und hat die Aufgabe, aus dem 
Nachlass Zuwendungen an das Kind zu leisten, die es im 
täglichen Leben braucht (z.B. Kleidung, Reisen, persönliche 
Dinge). Für die Person der Testamentsvollstrecker sollte eine 
Vertrauensperson des behinderten Menschen gewählt 
werden. 

Wie sieht ein Behindertentestaments aus? 

Die Sorgen der Eltern um die Zukunft ihres behinderten 
Kindes sind berechtigt und keineswegs sittenwidrig - 
Beschluss des Bundesgereichtshofs (BGH) vom 24. Juli 2019 
(Az: XII ZB 560/18). Wegen der rechtlichen Komplexität sollte 
man sich von einem Anwalt oder Notar beraten lassen. 
Grundsätzlich sind folgende Punkte zu regeln:  
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 Der oder die Angehörige mit Behinderung wird als 
Vorerbe eingesetzt, und zwar oberhalb der Pflicht-
teilsquote. 

 Es ist ein oder mehrere Nacherben für die Zeit nach dem 
Tod des Vorerben zu bestimmen. 

 Für Ihre Angehörigen mit Behinderung wird eine Dauer-
testamentsvollstreckung auf Lebenszeit angeordnet. 

 Der oder die Testamentsvollstrecker erhält in der 
letztwilligen Verfügung konkrete Anweisungen, wie die 
Erträge aus dem Nachlass zur Verbesserung der 
Lebensqualität des Menschen mit Behinderung zu 
verwenden sind. 

 Sollte der oder die Angehörige mit Behinderung rechtlich 
betreut werden, ist es ratsam, im Testament auch anzu-
ordnen, dass die durch eine rechtliche Betreuung entste-
henden Kosten nicht aus dem Vorerbe bestritten werden 
sollen. 

Was ist ein Bedürftigentestament? 

Durch die Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 
17.02.2015 zum Bedürftigentestament können die zum 
Behindertentestament entwickelten Grundsätze auch für 
einen nicht behinderten Bedürftigen angewendet werden. 
Wie beschrieben werden auch hier die Mittel der Vor- und 

Nacherbschaft sowie der Testamentsvollstreckung einge-
setzt. Zu unterscheiden ist, ob der Bedürftige für die Zeit 
seiner Vorerbschaft auf Leistungen des Sozialleistungsträgers 
ganz oder teilweise verzichten möchte oder nicht. Geld-
leistungen können nämlich auf Sozialleistungen angerechnet 
werden. 

Soll eine Anrechnung des Vorerbes auf die Leistung des 
Sozialleistungsträger vermieden werden, kann es sinnvoll 
sein, dem bedürftigen Erben Naturalleistungen anstelle von 
Geldleistungen zukommen zu lassen. Dafür wird eine 
letztwillige Verfügung mit konkreten Vorgaben getroffen. Ziel 
sollte die Verbesserung der Lebenssituation des Bedürftigen 
sein. Zu den Naturalleistungen zählen beispielsweise: 

 von der Krankenkasse nicht übernommene Leistungen, 
 Kosten für Kleidung, 
 Kosten für individuelle Bedürfnisse und Hobbys. 

Durch diese Verfügung kann der Vorerbe auch nicht frei über 
Erträge des Erbes verfügen, sondern muss grundsätzlich 
akzeptieren, was ihm der Testamentsvollstrecker zuteilt. 

Tipp: 

Mehr Informationen finden Sie unter https://bvkm.de/wp-
content/uploads/2019/08/vererben_2018_web.pdf      

 


